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Im ErwSchG gibt es noch selbst 
bestimmte Möglichkeiten der Vertre-
tung, wie die Vorsorgevollmacht (mit 
viel Gestaltungsspielraum) und die 
gewählte Erwachsenenvertretung, bei 
der eine Person mit eingeschränkter 
Entscheidungsfähigkeit eine Vertre-
tung für bestimmte Angelegenheiten 
noch festlegen kann, soweit diese 
Vollmacht in Grundzügen verstan-
den wird und die vertretene Person 
danach handeln kann. Gewählte 
Erwachsenenvertretungen können bei 
Erwachsenenschutzvereinen sowie 
bei Anwält:innen und Notar:innen er-
richtet, im öffentlichen Vertreterver-
zeichnis registriert und im Zweifelsfall 
auch widerrufen werden.

Selbst gewählte Vertretung durch 
Vorsorge
Das 2. ErwSchG entfaltet seine Wir-
kung seit Juli 2018. Bis 1.1.2024 wur-

den österreichweit bereits über 8.000 
gewählte Erwachsenenvertretungen 
registriert. Tendenz stark steigend. 
Rund zwei Drittel der gewählten Er-
wachsenenvertretungen wurden bei 
einem Erwachsenenschutzverein er-
richtet und registriert, was angesichts 
des oft komplexen Beratungsaufwan-
des nicht verwundert.
Eines der vom Gesetzgeber formulier-
ten wichtigsten Ziele für das Erwach-
senenschutzgesetz besteht darin, die 
zeitliche Dimension der Vertretung 
möglichst zu reduzieren und strikt zu 
reglementieren. Erwachsenenvertre-
tungen sind nun per Gesetz entweder 
befristet oder eben selbst bestimmt. 
Konkret bedeutet dies für die vier 
definierten Möglichkeiten der Vertre-
tung: Die Vorsorgevollmacht und die 
gewählte Erwachsenenvertretung, mit 
der Möglichkeit, Vertretungsumfang 
und Vertreter:in selbstbestimmt zu 

wählen, sind nicht befristet, können 
aber durch die vertretene Person 
widerrufen werden. Diese „Exit-Mög-
lichkeit“ ist bei der Vorsorgevollmacht 
besonders wichtig, da zwischen 
Zeitpunkt der Errichtung und dem 
konkreten Wirksamwerden oft eine 
sehr langer Zeitraum mit vielen un-
terschiedlichen Entwicklungen liegen 
kann. Um diese Entwicklung der 
Vorsorgevollmacht besser einschätzen 
zu können, wäre eine gezielte Evaluie-
rung erforderlich, die bisher fehlt.

Kein Ablaufdatum, dafür gerichtliche 
Kontrolle
Während Vorsorgevollmachten erst 
nach Registrierung des eingetretenen 
Vorsorgefalls, also meist nach eini-
gen Jahren wirksam werden, wird 
die gewählte Erwachsenenvertretung 
zeitnah nach Registrierung wirksam. 
Gerade bei jüngeren Menschen mit 

Die Anzahl der registrierten gesetzlichen Erwachsenenvertretungen hat sich seit 2019 mehr als verdoppelt. © Norbert Krammer

SelbStbeStimmte entScheidungen unterStützen, 
nicht behindern

Das Erwachsenenschutzgesetz (ErwSchG) löste vor knapp sechs Jahren nach umfassender Vor-
bereitung und breiter Diskussion die alte Sachwalterschaft ab. Die Reform orientierte sich an der 
UN-Behindertenrechtskonvention, welche rechtliche Stellvertreterungen nicht mehr kennt.

SelbStbeStimmte 
entScheidungen 
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geminderter Entscheidungsfähigkeit 
hat sich diese Vertretungsvariante als 
sehr geeignet erwiesen, um den doku-
mentierten Willen von Menschen mit 
Behinderungen bestmöglich und indi-
viduell umzusetzen. Da eine zeitliche 
Befristung für die gewählte Erwach-
senenvertretung fehlt, kommt den 
jährlichen Lebenssituationsberichten 
an das Bezirksgericht eine Kontroll-
funktion zu. Die Erfahrungen der 
Erwachsenenschutzvereine zeigen, 
dass die bisher gewählten Erwachse-
nenvertretungen über Jahre Bestand 
haben und den Zweck – Erhaltung 
möglichst umfangreicher Selbstbe-
stimmung trotz geminderter Entschei-
dungsfähigkeit bzw. trotz Vertretung 
– erfüllen. Im Zuge einer Reform des 
Erwachsenenschutzgesetzes könnte 
über eine verpflichtende Überprüfung 
von gewählten Erwachsenenvertre-
tungen nach einigen Jahren nachge-
dacht werden, damit die Rechte der 
vertretenen Personen durch Kontrolle 
noch besser abgesichert werden.

Angehörige bleiben wichtigste Grup-
pe bei Vertretungen
Die Anzahl der registrierten gesetzli-
chen Erwachsenenvertretungen hat 
sich seit 2019 mehr als verdoppelt 
und hält 2024 bei rund 26.500 Vertre-
tungen, wobei eine Dunkelziffer aus 
weiterhin als aktiv eingestuften (alten) 
„Angehörigenvertretungen“ (rechtli-
che Vertretung durch den nächsten 
Angehörigen) nicht ausgeschlossen 
werden kann. Mit dem ErwSchG 
wurde die „gesetzliche Erwachsenver-
tretung“ neu konzipiert und umfasst 
nun einen definierten Personenkreis 
nächster Angehöriger, welche nach 
Registrierung drei Jahre befristet eine 
Vertretungsfunktion übernehmen 
können. Nach drei Jahren endet diese 
Erwachsenenvertretung. Es muss 
neuerlich geprüft werden, ob die 
Vertretung in rechtsgeschäftlichen 
Angelegenheiten tatsächlich weiter-
hin unvermeidlich ist und nur so ein 
möglicher Nachteil verhindert werden 
kann. Die im Gesetz sehr deutlich 
definierten Hürden werden – so die 
Erfahrungen der letzten Jahre – nicht 
so gesehen und daher auch nicht aus-
reichend beachtet. So wird weiterhin 
die Auszahlung des Pensions-Taschen-

geldes nach Pensionsteilung aufgrund 
einer stationären Betreuung und 
Kostenübernahme durch die Sozialhil-
fe „überwacht“ und der geringe Betrag 
von unter zweihundert Euro verwal-
tet und die Verwendung eingeteilt 
– und damit die Selbstbestimmung 
der Betroffenen stark reduziert. Eine 
Erwachsenenvertretung zu beenden 
scheitert oft an konstruierten zu-
künftigen Vertretungserfordernissen 
– beispielsweise fiktive medizinische 
Behandlungszustimmungen, Vermö-
genserklärungen gegenüber Behörden 
etc.

Die vertretene Person möchte oft die 
Sicherheit der Unterstützung nicht 
verlieren, vermeidet Veränderungen 
und betont, dass ohnehin alles passt 
und dem Wunsch aller – der vertreten-
den und der vertretenen Person selbst 
sowie den Umwelten – entspricht.
In anderen Vertretungskonstellatio-
nen bleibt das Problem der fehlenden 
Alternativen, mit denen die Person 
mit geminderter Entscheidungsfähig-
keit passend und erfolgreich unter-
stützt werden kann. Grundsätzlich ist 
im Erneuerungsverfahren zu prüfen, 
warum die Vertretung nicht beendet 
werden kann, wie die entsprechende 
Bestimmung zum Clearing deutlich 
macht und im Sinn der UN-BRK  in 
den Mittelpunkt stellt. Solange die 
gesetzliche Erwachsenenvertretung 
so einfach errichtet und dann auch 
erneuert werden kann, solange es 
keine passenden Alternativen gibt und 
solange die gesellschaftliche Sensibili-
tät bei Eingriffen in die Selbstbestim-
mung nicht erheblich steigt, solange 
wird die Zahl der gesetzlichen Er-
wachsenenvertretungen steigen. Eine 
ähnliche „Erfolgsgeschichte“, wie sie 
der „alten“ Sachwalterschaft mit ihrer 

Nützlichkeit für das Verwaltungssys-
tem der Gemeinden und Länder zuge-
schrieben wurde, ist für die nächsten 
Jahre zu befürchten.

Gerichtliche Vertretungen gehen 
zurück
Mit dem ErwSchG wurden die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen 
deutlich verbessert, Selbstbestim-
mung wird nun konkret und vielfach 
abgesichert. Die Handlungsfähig-
keit bleibt erhalten, automatische 
Einschränkungen gehören fast 
durchgehend der Vergangenheit an 
und Erwachsenenvertretungen sind 
nun immer zeitlich befristet, der 
Wirkungsbereich muss aktuell und 
genau beschrieben werden. Das klingt 
ganz anders als die Erinnerung an 
die Praxis der nun abgelösten alten 
Sachwalterschaft. Aber obwohl der 
gesetzliche Rahmen neu ist, lebt 
besonders im informellen Bereich die 
grundlegende Haltung weiter. Viele 
Menschen sprechen heute noch von 
„Entmündigung“, obwohl dieses alte 
Rechtsinstitut schon 1984 abgeschafft 
und durch die später mehrfach novel-
lierte Sachwalterschaft ersetzt wurde. 
Die Durchsetzung neuer Rechte für 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen 
ist immer schwierig und ein langwie-
riger Prozess. Daher ist es so wichtig, 
dass geplante engmaschige Kontrollin-
strumente keinesfalls aufgeweicht 
werden. Dazu zählen die Berichte ans 
Gericht (Antrittsbericht, jährlicher 
Lebenssituationsbericht) und das 
Einhalten vorgesehener gerichtlicher 
Kontrollen und Genehmigungen. 
Gerade bei der gerichtlichen Erwach-
senenvertretung muss – im Sinne 
der UN-Behindertenrechtskonventi-
on – darauf geachtet werden, ob die  
Stellvertretung wirklich unvermeid-
bar ist (Alternativen laufend abklären, 
Wirkungsbereiche eng definieren und 
deren zeitliche Dimension auf das 
unbedingt Erforderliche eingrenzen) 
Vorhandene Selbstbestimmungskom-
petenzen müssen gefördert werden 
und erhalten bleiben.
Einen wesentlichen Beitrag zur Beach-
tung der Grenzen von Stellvertretung 
und Reflexion der Unvermeidbarkeit 
leistet das verpflichtende gerichtliche 
Verfahren (zur Bestellung und später 

Solange die gesellschaft-
liche Sensibilität bei Ein-

griffen in die Selbst-
bestimmung nicht erheb-
lich steigt, solange wird 

die Zahl der gesetzlichen 
Erwachsenenvertretungen 

steigen.
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im Erneuerungsverfahren) im drei-
jährigen Rhythmus (bei Bedarf auch 
in kürzeren Abständen). Auch wenn 
manchmal Kritik daran laut wird, dass 
alle drei Jahre das gesamte Verfah-
ren samt Anhörung durch die:den 
Richter:in notwendig wird, erscheint 
eine Maximaldauer von drei Jahren 
angesichts der erforderlichen Kontrol-
le bei Eingriffen in die Selbstbestim-
mung von Menschen mit geminderter 
Entscheidungsfähigkeit gerechtfertigt. 
Die nun gestartete Evaluierung des 
Erwachsenenschutzgesetzes könnte 
jedoch auch ein Augenmerk auf die 
Frage der Unterstützung für die Ver-
treter:innen legen.

Alternativen und gesellschaftliche 
Entwicklung
Schon vor Beschlussfassung des 2. 
Erwachsenenschutzgesetzes stand 
fest, dass neben klaren gesetzlichen 
Bestimmungen und einem engma-
schigen Verfahren auch mögliche 
Alternativen sehr wichtig sind. Im fö-
deralistischen Bundesstaat Österreich 
bedeutet dies, dass neben gesetzlichen 
Bestimmungen (Zivilrecht als Kom-
petenz des Bundes) und kleineren 
Impulsen auf Bundesebene insbeson-
dere die Länder und Gemeinde die 
Unterstützungen für Betroffene als 
sozialpolitische Maßnahmen umset-
zen müssen. Die UN-BRK verpflich-
tet alle Ebenen des Staates, jedoch 
finden konkrete Realisierung in der 
Finanzierung immer wieder ihre 
Beschränkung. Der „große Wurf“, also 

umfassende Angebote um Menschen 
in ihrer Selbstbestimmung wirksam 
zu unterstützen, kann nur in einem 
gemeinsamen Kraftakt von Bund und 
Ländern, eventuell auch mit einem 
umfassenden Artikel-15a-B-VG-Vertrag 
gelingen. Hier gibt es noch einiges zu 
tun.

Die Gesamtzahl der gerichtlichen Er-
wachsenenvertretungen (und überge-
leiteten vormaligen Sachwalterschaf-
ten) sinkt kontinuierlich: von 52.700 
Sachwalterschaften zum 1. Juli 2018 
auf nun 35.066 zum Jahresbeginn 2024. 
Hier kam es auch zu einer Verschie-
bung hin zu gesetzlichen Erwachse-
nenvertretungen (jetzt bereits 26.570) 
und gewählten Vertretungen (8.120 
zum 1.1.2024). Die Effekte der Vor-
sorgevollmachten lassen sich aus der 
Statistik nicht verlässlich ablesen, es 
ist aber anzunehmen, dass auch hier 
ein wesentlicher Beitrag glückte.

Ehemalige Sachwalterschaften 
konnten beispielsweise als gewählte 
Erwachsenenvertretungen registriert 
werden oder wurden überhaupt been-
det, weil familiäre bzw. gemeindenahe 
Unterstützung aktiv werden können. 
Noch wichtiger wäre es, wenn sich 
das Umfeld verändern und geeigne-
tere Unterstützung anbieten würde. 
Gemeinden und Länder könnten 
Hilfen in der gemeindenahen Dienst-
leistungen intensivieren, damit bei-
spielsweise Behördengänge oder auch 
Bankgeschäfte auch ohne Erwachse-

nenvertretung selbstbestimmt erledigt 
werden könnten. Ähnliches gilt für 
den Zugang zu fast allen Sozialleistun-
gen. Hier wird derzeit die Hürde leider 
immer höher, die Anträge werden 
länger, die Anforderungen steigen. 
Ergebnis ist der Anstieg der Non-ta-
ke-up-Quote und im schlimmsten 
Fall neben der entstehenden Notlage 
auch die Anhäufung von Schulden. 
Die Armutsforschung belegt diesen 
Zusammenhang.

Stellvertretung ist wichtig, darf aber 
nicht Dritte entlasten
Grundsätzlich darf eine Erwachse-
nenvertretung nicht zum Nutzen von 
Dritten – beispielsweise Behörden, 
Heimen, Vermieter etc. – eingerichtet 
werden. So ganz genau ist dies in den 
Bestellungsverfahren nicht immer 
herauszufiltern. Als Beispiel: Eine Ge-
meinde fordert zur Anmeldung für das 
Gemeindeheim das Vorliegen einer 
Erwachsenenvertretung und prüft die 
Entscheidungsfähigkeit bzw. der im 
Bedarfsfall vorhandenen Unterstüt-
zung, die eine im Einzelfall hergestell-
te selbstbestimmte Entscheidungsfä-
higkeit ergeben kann. Sicher ist das 
kompliziert, aber eine Stellvertretung 
ist nicht zulässig. Gerade bei Anträ-
gen für Sozialleistungen (Sozialhilfe, 
Behindertenhilfe, Zuschüsse etc.) und 
in Zusammenhang mit Pflege und 
betreutem Wohnen, sollte die Prüfung 
einer Erwachsenenvertretung sehr 
restriktiv erfolgen. ◆

armutSgefährdung
 
NEUE EINkoMMENSGRENZEN fÜR DEN 
kULTURpaSS

Auch Menschen mit finanziellen Engpässen haben ein 
Recht auf Kunst und Kultur. Der Kulturpass „Hunger auf 
Kunst und Kultur“ macht es möglich. Mit diesem Ausweis 
erhalten sozial benachteiligte Menschen freien Eintritt in 
zahlreiche kulturelle Einrichtungen.
Jährlich werden die Einkommenswerte analog zur Armuts-
gefährdungsgrenze (lt. EU-SILC, Statistik Austria) ange-
passt.

Für die Berechnung der Armutsgefährdung bildet immer 
das Haushaltseinkommen die Grundlage. Die Armutsge-
fährdungsgrenze wird dabei multipliziert um den Faktor 
0,5 für jeden zusätzlichen Erwachsenen/ Jugendlichen 
(älter als 14 Jahre) im Haushalt, und um 0,3 für jedes Kind 
(jünger als 14 Jahre). Aktuell liegt die Armutsgefährdungs-
grenze bei € 1.572 (12 x im Jahr/pro Person) oder bei € 
1.348 (14 x im Jahr/pro Person) bzw. bei € 18.866,- pro 
alleinstehender Person im Jahr.

MEHR ÜBER HUNGER AUF KUNST 
UND KULTUR ERFAHREN


